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Verkehrsinfrastruktur verbessern

Unzureichende Verkehrsinfrastruktur 
belastet die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen 

Lückenlose und belastbare 
Verkehrswegenetze zu Land, 
zu Luft und zu Wasser. 

Stabile und dauerhafte 
Investitionen für leistungsstarke 
Verkehrswege.

Gute Infrastruktur kostet: 
Finanzierung erhöhen und 
langfristig sicherstellen

Impuls 1

Mehr Tempo im Bau:
Verfahren bei Planung und 
Genehmigung vereinfachen

Impuls 2

Mehr Möglichkeiten:
Verkehrs- und Transportmittel 
intelligent kombinieren

Impuls 3

3) Unzureichende Harmonisierung der Straßennutzungs-
entgelte in Europa führt zu Umwegverkehren.

2) Zu geringe Planungskapazitäten bei Straße und 
Schiene führen zu unsteten Ausschreibungsvolumina 
und erschweren dadurch die Planbarkeit der Kapazitäts-
vorhaltung in der Baubranche.

1) Fehlende Übereinstimmung von Investitionen und 
Projektlebenszyklen sowie strukturelle Finanzierungs-
lücke i.H.v. 8,5 % bei den Bundesfernstraßen (3,4 Mrd. 
Euro) im Zeitraum von 2019 bis 2023.1

3) Verursachergerechte Anlastung sämtlicher Kosten des 
Verkehrs im europäischen Binnenmarkt.

2) Stabiles und auskömmliches Investitionsniveau sichert 
den dauerhaften Substanzerhalt der Infrastruktur-
anlagen und sorgt für ein verlässliches Auftragsvolumen 
in der Baubranche.

1) Ganzheitliche Beschaffung über Betreibermodelle und 
Finanzierungskreisläufe gewährleisten ein stabiles 
Investitionsniveau, das sich an den Erfordernissen der 
Infrastruktur in Erhalt, Neu- und Ausbau orientiert.

3) Zunehmender Widerstand und wachsendes Unver-
ständnis der Bevölkerung für Infrastrukturprojekte als 
auch zeitaufwendige Klageverfahren.

2) Fehlende und überlastete Ressourcen in  Planungs-
büros und Bauämtern.

1) Komplexe Verfahren mit Doppelarbeiten und geteilten 
Zuständigkeiten zwischen den Akteuren zur Schaffung 
von Baurecht verzögern die Umsetzung der Investi-
tionsvorhaben in die Verkehrsinfrastruktur des Bundes.

3) Verständnis und Akzeptanz für Infrastrukturprojekte bei 
der betroffenen Bevölkerung und möglichst wenige 
Klageverfahren mit geringem Zeitverlust.

2) Beschleunigte Planung und bauliche Realisierung der 
Verkehrsinfrastrukturprojekte des Bundes.

1) Vereinfachte und damit verkürzte Verfahren stellen die 
verkehrliche Infrastruktur zügiger zur Nutzung zur 
Verfügung und gewährleisten eine gesicherte Erreich-
barkeit von Unternehmensstandorten.

2) Zügige und vollständige Realisierung der Projekte 
des Bundesverkehrswegeplans 2030 als verläss-
liches Investitionsprogramm für eine bessere 
Planbarkeit in der Baubranche.

1) Anwendung von PPP-Modellen. Vollständiger 
Wechsel hin zur Nutzerfinanzierung und voll-
ständige Zweckbindung der Mittel als Gebühren-
haushalt ohne Parlamentsvorbehalt.

3) Deutscher Entwurf einer neuen europäischen 
Wegekostenrichtlinie zur Harmonisierung von 
Nutzungsentgelten und Erhebungssystemen.

1) Integration des Raumordnungs- in das Planfest-
stellungsverfahren und bundesrechtliche Fest-
legung einheitlicher Zuständigkeiten der Planfest-
stellungsbehörde.

2) Erhöhung der Kapazitäten in den operativen Bau-
verwaltungen des Bundes.

3) Effizienter Bürgerdialog von Seiten der verantwort-
lichen Baulastträger bei der Beteiligung der betrof-
fenen Bevölkerung sowie zügigere Klageverfahren.

3) Veraltete Infrastrukturausstattung in Elektrifizierung 
und Digitalisierung im Bundesverkehrswegenetz. 

2) Unzureichende multimodale verkehrliche Erreichbarkeit 
der Unternehmensstandorte.

1) Fehlende bzw. knappe Kapazitäten bei multimodalen 
Verkehrsknotenpunkten im Bundesverkehrswegenetz, 
sowohl beim Umstieg im Personenverkehr als auch 
beim Umschlag im Güterfernverkehr.

3) Flexibler Einsatz der Antriebsarten und Fahrzeuge sowie  
datenbasierte Verkehrssteuerung in Echtzeit mittels 
intelligenter Infrastruktur. 

2) Verbesserte Anbindung der Unternehmensstandorte 
mittels Straße und Schiene.

1) Leistungsstarke Umsteigepunkte mit einem multi-
modalen Mobilitätsangebot im Personenverkehr als 
auch leistungsstarke Umschlagterminals für multimodale 
Güterverkehre auf Straße, Schiene, Wasser und Luft.

1) Aus- und Neubau multimodaler Knotenpunkte: 
Mobilitätsstationen im Personenverkehr zur 
Verknüpfung von Nah- und Fernverkehr; Güter-
terminals für den langlaufenden Warentransport.

2) Verbesserung der Gleisanschlussförderung und 
Ausweitung des Lang-Lkw-Positivnetzes des 
Bundes.

3) Elektrifizierung des Schienennetzes und 
Ausstattung der Verkehrsinfrastruktur mit 
Informations- und Kommunikationstechnik. 

1 BMVI, Investitionsrahmenplan 2019-2023 für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes (IRP)
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